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Sachbearbeiter: EStA Dr.Reisinger 
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Durchwahl: 2222/2232 
Gruppenleiter: 

Durchwahl: 

Jv 10- 2/95 

Betrifft: Entwurf einer Novelle zum Suchtgiftgesetz 1951; 

allgemeines Begutachtungsverfahren 

Es wi rd folgende 

STELLUNGNAHME 

abgegeben: 

I.) Grundsätzlich findet der Entwurf in seiner rechtspolitischen Ziel

setzung der Erweiterung gesundheitsbezogener Maßnahmen Zu

stimmung. Auch der Wegfall der zusätzlichen Bestrafungsmöglichkeit 

nach dem Finanzstrafgesetz ist positiv und erfüllt eine Forderung der 

Praktiker. 

Grundsätzlich ist auch die Ausweitung der Normen des Suchtgiftge

setzes auf psychotrope Substanzen und Vorläuferstoffe zu begrü ßen. 

Auch die Verordnungsverpflichtung im § 12 Abs.5 und 35 Abs.4 des 

Entwurfs hinsichtlich der Festsetzung der Grenzmenge dient der Rechts

sicherheit und ist zu begrüßen. Genauso ist es als positiv zu vermerken, 

daß im § 13 nun auch Möglichkeiten bestehen, dem Körperschmuggel auf 

gesetzlich geregelter Weise wirkungsvoll zu begegnen. Es wird nunmehr 

die bereits geübte Praxis gesetzlich festgeschrieben. 

Zu begrüßen ist auch die Norm des § 17 Abs. 4 des Entwurfes, wo

nach bei Erwerb von Cannabisprodukten für den eigenen Gebrauch unter 
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bestimmten Voraussetzungen die Stellungnahme der BH nicht eingeholt 

werden muß. 

11.) Allerdings bestehen gegen folgende Neuregelungen im Entwurf 

grundsätzliche Bedenken: 

1.) Es ist nicht nachvollziehbar, warum die Strafbesti mmungen be

züglich Suchtgift, psychotrope Substanzen und Vorläuferstoffe in ver

schiedenen Abschnitten geregelt werden. Es dient weder der Vereinfa

chung noch der Übersichtlichkeit und wird dazu führen, daß das Gesetz 

schwer exekutierbar ist, weil nur diejenigen Organwalter, die ständig mit 

diesem Gesetz zu tun haben, die nötige Kenntnis aufweisen werden. 

Es besteht weder ein rechtspolitischer noch ein sonstiger Grund, 

den Verkehr mit diesen Stoffen in getrennten Abschnitten zu regeln. 

Darüber hinaus ist es nicht nachvollziehbar, warum eine verschie

dene Systematik besteht; zum Beispiel ist bei den Suchtgiften der Ver

kehr mit großen Mengen vor dem Verkehr mit geringeren Mengen geregelt 

(§§ 12, 16), während es bei den psychotropen Substanzen umgekehrt ist 

(§§ 35, 34). Beim Vorläuferstoff ist in § 42 die Gestion mit einer großen 

Menge strafbar, allerdings entspricht der gesetzestechnische Aufbau 

nicht dem des § 12, was zweifellos zur Verwi rrung führt. 

Es spricht kein Einwand dagegen sowohl die psychotropen Sub

stanzen als auch die Vorläuferstoffe in den nunmehr neu gefaßten 

Strafsanktionen für Suchtgifte, nämlich §§ 12, 14, 16 des Entwurfes auf

zunehmen. Es wäre dann auch das Werbeverbot des § 15 auch auf diese 

Substanzen aufzunehmen, wobei aus der Diktion "zum Mißbrauch auffor

dern" klargestellt ist, daß die normale Werbung für Pharmazeutika nicht 

unter diese Norm fallen kann. 

Es ist nicht nachvollziehbar, warum beim Erzeugen, Einführen, Aus

führen oder Inverkehrsetzen großer Mengen psychotroper Substanzen die 

gleiche Strafnorm wie bei § 12 Abs.1 angedroht wird, während der Besitz 

einer großen Menge mit dem Vorsatz des Inverkehrsetzens und die straf

bare Handlung in bezug auf Übermengen und anderen Qualifikationen pri

vilegiert sind. 
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Rechtspolitisch ist jedenfalls die Privilegierung des unerlaubten 

Verkehrs mit psychotropen Substanzen nicht zu vertreten, da aus der 

Praxis, nämlich aus Aussagen von Süchtigen, bekannt ist, daß diese zu

meist polytoxikoman sind und die zügellose Einnahme psychotroper Sub

stanzen zum raschen geistigen Abbau und körperlichen Verfall führt. Dar

über hinaus ist derzeit der Zugang zu illegalen psychotropen Substanzen 

sehr leicht zu günstigen Preisen möglich; der kriminelle Unwert liegt für 

den Händler, der sich zumeist aus undichten pharmazeutischen Quellen 

die Substanzen beschafft, im extrem hohen Gewinn. 

Die Diktion im § 34 des Entwurfes ist äußerst verwirrend und 

kommt zum Ergebnis, daß das unerlaubte Erwerben, Besitzen, Einführen 

oder Ausführen von psychotropen Substanzen für den eigenen Gebrauch 

bis zur Grenzmenge hi n straflos ist. Es ist diese Privi legierung - stellt 

man die psychotropen Substanzen überhaupt unter Strafe - kriminalpoli

tisch nicht verständlich. 

Es ist, wie aufgezeigt, notwendig, all die erwähnten Stoffe in ein

heitlichen Paragraphen zu regeln, wobei unterschiedlichen Schuldgraden 

oder der unterschiedlicher Gefährlichkeit der Substanzen und der Bege

hungsformen durch die Strafzumessung, durch die Norm des § 17 oder § 

42 StGB entsprochen werden kann. 

2.) Entschieden ist die Ausweitung des § 17 Abs.2 auch auf die 

Fälle des § 16 Abs.2 SGG und die Beschaffungs- und sogar die Begleit

kriminalität abzulehnen, ausgenommen die Ausweitung des § 17 Abs. 2 

auf die sonst im § 16 Abs. 1 SGG genannten Fälle ohne Begrenzung 

durch die geringe Menge. 

Jedenfalls sollte hier nicht vom schweren Verschulden als Maß

stab die Rede sein, sondern es sollte geringes Verschulden vorliegen 

müssen. 

In Zeiten der starken Zunahme der Suchtgiftkriminalität im engeren 

und weiteren Sinn wäre es ein falsches kriminalpolitisches Zeichen, auch 

gewerbsmäßiges Suchtgifthandeln und die Weitergabe an Jugendllchel 

de facto straffrei zu stellen. 
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Laut Auskunft von Bediensteten von Justizanstalten sind ein hoher 

Prozentsatz der Inhaftierten, dem Suchtgiftmilieu zuzurechnen und auch 

als polytoxikoman zu bezeichnen. 

Mit der im Entwurf vorgeschlagenen Regelung wäre mangels einer 

Strafbegrenzung der Begleitkriminalität - im § 42 StGB 3 Jahre - und 

mangels des Erfordernisses der Generalprävention und eines geringen 

Verschuldens jedenfalls die alltägliche Suchtgiftbeschaffungs- und Be

gleitkriminalität, vom Diebstahl, Rezeptfälschung, Betruf über Einbruch 

bis zum Raum sanktionslos, da jedenfalls bei schwer süchtigen Men

schen das Vorliegen eines schweren Verschulden fraglich ist und kein 

wi rksames Abgrenzungskriterium darstellt. 

Die Ausweitung der Privilegierung des § 17 Abs.2 auf die Suchtgift

fälle, so sie nicht die große Menge erreichen und auf die Beschaffungs

und Begleitkriminalität ohne Begrenzung durch geringe Schuld und durch 

generalpräventive Erwägungen und ohne Strafbegrenzung würde von der 

rechtstreuen Öffentlichkeit, wo das Suchtgiftproblem einen großen Stel

lenwert im Sicherheitsgefühl hat, nicht verstanden werden. 

Darüber hinaus widerspräche es dem Gleichheitsgrundsatz, den 

Süchtigen nach den Suchtmittelgesetz gegenüber Alkoholsüchtigen, 

Spielsüchtigen und anderen Süchten zu privilegieren. 

Die Norm des § 17 Abs.2 würde darüber hinaus das LegalitätsprIn

zip unzulässig durch unbestimmte Gesetzesbegriffe aufweichen .. 

3.) All das Gesagte gilt auch für die Ausweitung des § 23 a auf die 

Strafen wegen Beschaffungs- und Begleitkriminalität. 

Die Ausweitung des § 23 a mündet auch in einer Erhöhung der 

Strafobergrenze bis zu 3 Jahren. 

Nach der Strafenpraxis wird eine mehr als 2-jährige Freiheitsstrafe 

nur bei schwer kriminellen Suchtgifthändlern verhängt. Es ist vollkommen 

unverständlich, warum diese sich dem Strafvollzug durch allenfalls in 

Therapien angepaßtes Verhalten entziehen können. 

Genauso unverständlich und abzulehnen ist die Norm des § 23 b 

des Entwurfes. 
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4.) Wenngleich es selten vorkommt, daß die Stellungnahme der BH 

an die StA übermittelt wurde, so ist doch dem § 11 Abs. 1, wonach die 

Anzeigepflicht der BH unter bestimmten Voraussetzungen der StA gegen

über wegfällt, zu widersprechen, da dies eine unzulässige Vorprüfung ei

ner in die Kompetenz des Staatsanwaltes fallenden Agende durch die Be

zirksverwaltungsbehörde darstellt (genauso § 33 Abs. 2). 

5.) Der Wegfall der Bestimmung des § 13 Abs. 3 SGG - Verfall des 

Transportmittels - ist zu kritisieren. Auch bei besonderen Schmuggelvor

richtungen wird nämlich bei der engen Auslegung des § 26 StGB eine 

Einziehung nicht möglich sein. 

Die Bestimmung des § 13 Abs. 3 SGG hat sich in der Praxis be

währt und kam es zu mehrfachen Beschlagnahmen und zum Verfall. 

Die Erwägungenn, warum man diese Bestimmung, die den moder

nen Gesichtspunkten der Kriminalitätsbekämpfung entspricht und die in 

einschlägigen Kreisen auch abschreckend wirkt, beseitigen will, können 

nicht geteilt werden. 

Die Verhältnismäßigkeitsklausel im letzten Halbsatz des § 13 Abs. 

3 SGG war ausreichend, um nicht bei Bagatellschmuggel einen Verfall 

des Transportmittels nach sich zu ziehen. 

Die Eigenart der Suchtmittel liegt ja darin, daß schon kleine Volu

men oder Gewichte riesige Werte und Teilmengen mit eminent hohem Ge

fährdungspotential ergeben, weshalb die Abstellung auf besondere Vor

richtungen zum Schmuggel wie in § 17 Abs. 2 b FinStrG hier nicht sach

gerecht ist. Die normalen Hohlräume eines PKWs oder LKWs reichen für 

ein effektives Versteck aus. 

111.) Das Gesetz ist in seinem Aufbau zu überarbeiten und sind vor 

allem die Normen über die Suchtgifte, psychotropen Substanzen und Vor

läuferstoffe in gleichen Paragraphen zu fassen, weil das Gesetz anson

sten zu unübersichtlich wird. 

Abschließend ist zu fordern, die rechtspolitischen Zielsetzungen 

dahingehend zu überdenken, daß die übermlßlge PrivIlegierung krimi

nellen Verhaltens Süchtiger weder spezial- noch generalpräventiven 

Gründen gerecht wird und man das Suchtgiftproblem vor allem durch § 
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17 Abs.2 und 23 a) und b) nicht in den Griff kriegen wird, sondern eher 

man mit einer Ausweitung rechnen wird müssen. 

Staatsanwaltschaft Linz, 

am 13.2.1995 

h:x:J~J 
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Staatsanwalts~ha[t Wels 
StA Dr. G~org Meringer 
zu Jv 6 - 2/95 ,;els, alll 30. Jjnn(:(" 1995 

Zum En twurf ein6s ßundt::sg6setz6s, oni t dem JaB ~;uC'ht9iftG 1951, 

das Strafg6setzbuch, die Strafprozeßordnung und das Rez6pt-

pfli81ltgc;setz geänc.1E:rt w6n1en (Suf'htmittelG 

FolS]t Stt-;llung genommen: 

91G) wird wie 

D(,r CefertigtE: ist scit dem Jailn:: 1971 mit der BE:3rb6itunu von 

Su"ht9 if, ts trafsachen betrau t. Von 1971 bis Endt:: 1974 a 15 

Ri811tir des LG Wt::ls, seit 1.1.1975 als Staatsanwalt der Staats

amval tschaf t v~els. 

Der Sprt;;!1gt::1 dE:r Staatsanwaltschaft ~'Jels UtllfaGt 12 Bezirks-

und t::int::n PersonE:n],:re is so ~jroß t::twa das 

Bundesland Salzburg. 

In l11(;in,,-,r Eigenschaf tals ß.::arbe:i ler lJes SPt::z ialref(;ra tt'~s 

Drogt;,nrt::ft::rd t wurden in Jen V(;rgdngE:n<;;n Jallrze:hn t6n an ucn 

G2f~"rtig tCIl. vielfa<:'h Probleme; von unll1.i..l~ telbar O.::troffencn in 

zahlr<;;i'.~llcn persönlichen GE:sprci r 'l1(:n h(;ri:lnge tragE:n, zalJlrE:ich(: 

vertrauli'~hE: ~1itteilungt;;n C1K:rinitt(:lt, :Ji..:; sr:hließLkh objE:k-

tiviert werden konnten unI] zur Überwt::isung zdhlrt;;ir:-h(:r 

Sur~h tgif ts traf tätt::r füllrl<;;II. 

D(:r nüt der zurücklieg.:::noE:n t";ov01h.: im Sur:htuiftC (~in9Ii::führt(: 

CrullJsatz "hei10n statt strafen" ist j8denfalls zu l)E:grüße:n, 

allt~r.cJings kann sich diE;ser Grundsatz si':h(:rli'~h nur duf :3i<.'-; 

unterli::, LlbE:r nir:'ht ill6hr auf die rnittL;;rc und schwere: Delinquenz 

bei Drogt=ndelikteo beziellen. 

Zu § 12·neu: 

Daß die im § 12 Abs 2, 2. Satz, vor<jl;;sehene: "PrivilegiE:rung" 

von Suchtgiftstraftätern, au,'h jene:n Tätern zll}~()lnlflen soll, die 

dem Mißbrauch einE;s pSYCll0t rop(;n Stofft;.:s ergeben sind, 

ersr:'lle in t s(;lbs tvers t!3nc1l ich lInu kon SE:qU(:: n t • 

Daß dies!;; PrivilegieruI1g nunmehr j(:t1och au(..'b möglich ~;c:in soll, 

wenn der Tätl:;r die Tat au'_'h lkshalb \)<:::geht, um si'~11 für den 
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~igenen Gebrau~h Suchtyift oder di6 Mitte] zum Erwerb von 

SU~lltgift oder eines psy~hotrop~n Stoffes zu verschaffen, 

danE:ben aber den Drogenhandel vordergrünt.lig aUf~h aus purein 

Gewinnstreben zur Bestreitung seines Lebensunterhaltes begeht, 

en:wllGin t kriminalpoli tisch nir::-ht sinnvoll. 

Der Entfall des Begriffes "ausschließlich" im § 12 neu führt 

{lach ha. Auffassung dazu, daß vermehrt als bisher der 

,ni t tels~hwere DrogenhändlE:r zur Ausflucht greift,. einGm 

Suchtmittel (oder einer psychotropen Substanz) ergeben zu sein, 

um so der Unrechtsfolge dc::s höheren Strafsatzes des Abs 2 zu 

t::ntgehen. Nach den bisherigen Erfahrungen haben die 

gerichtsmedizinischen 

LandesgE:richtes Wels 

Ergebenheit bejaht, 

lediglich subjektive 

Sachvers tändigen bisher im SprengGl des 

im Zweifel immer das Vorliegen einer 

auch wenn der Betroffene tats~chlich 

Hinweise für seillE; Ergebenhei t <.wgegeben 

hat, diese aber objektiv ni~ht zu konkretisieren war. 

Die: Lo~kerung des s trafsa tzdn<.lernden Kri te riums der Abhl·ing i9-

keit auf solche Personen, die die Tat ausschließlich zur 

Finanzierung der Substanzen, von denen sie abh~ngi9 sind, 

begangen haben, :1"109 opportun (:rscheinen, ist abt::r im Sinne 

eint::r praxis- und rC::<1li ta tsbt::zo~(:nt::n Behandlung von 

Rauschgiftlländlern nicht notwendig. 

Die flexiblere hus9~staltung dE:r Privilegieruns erscht::int na~h 

lIen ha. Erfahrungen nicht sachge rt::eh t. 

Zu § 12 Abs 5 neu: 

Zu begri.lß(:o is t sich.erli~h, di3.ß nuni\H::h:c dl.. r ßunuesminis tt::r für 

Gc::sundheit, Sport und Konsu!Tlt::nt(:ns'~hLltz :Ln Einvernehmen mit dt:::n 

Bundesillinis ter für Jus tiz für die einze:lnen Suchtgifte die 

Untergreozl;; (:iner großen ~I;enge, bezogen auf die: Reinsubs tanz 

dt::s ~~irkstoffE:s, mit VE:ro.cdnung fi::stzusetzen hat (sogenanntE: 

Glt::nZlllenge oder sogenanntE: groß(: ~/jenSJ"::). 

Dami t is t sicherlich für J.ie Zukun Et Auf fassungsun tersf.'hü::de:n 

in d(:c RechtsprE:('hung und der V(;n~dl tun<j 6in Ri0gel vor~Je-
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s~hob~n (man denkeet~ä an die sog~nannte Grenzmenge bei Heroin 

5 Gramm - 1,5 Gramm Reinsubstanz), doch birgt diese Regelung, 

diE: zwar dem Bestimrnthei tsgrundsatz im Sinne des Art. 18 Abs 1 

BVG entsprechen Illag, die G8fahr, dc:ß durch die Verwal tung die 

Gr~nzmenge (doch aurh sacl1poli tischE:n D<i::dürfnissen Rechnung 

tragend) allenfalls zu großzOgig angesetzt werden kann. 

Konst2:qut2:nterweise Inüßte man auch dann es eint2:r Vt2:rordnungs

(;:rtnd(~htiuung dt2:r t:rwähnten ~1inisteLi.en überlassen, die: im § 17 

l\bs 1 neu normiE:rt(, geringt2: l"lenge eb~nfalls im Verordnungswege 

festzulegen, weil auch bei der sogenannten geringen Men9~ 

dieselben verfassungsrt::(~htlichen Bedenken zum Tragen komlnen \\'ie 

bei der 0roßen Menge (" nullum crimt::n sinG lege cti,rta"). 

Bei dGrsrhWeren Drogenkriminalität <2:ntrückt man der Re'~ht

sprechung die Definition des ßegriffE-s "große Mt::nge", beläßt es 

aber weitt:;rhin bei Beurteilung der ~eringen t"iE.:nge df;r Recht-

spre(~hunlJ • 

Zu § 16 Abs 2 Z 2 SMG neu: 

Den zu § 12 Abs 2, 2. Satz, SMG angestellten Überlegungen wird 

aucll im neugestalteten § 16 Abs 2 Z 2, 2. Satz, SMG dadurch 

Re~hnung ge tragen, daß man au':h hie r di(: Pr i vileg iE.: rung von 

"suchtgiftergebenen" Straftätecn indem man die 

Pri v ilE.:gic:;rung grundsä tz li('h j elem sur'htg i f lergebeflt::n T,ö.i te c 

zukoillinen lassen will, sohin aur.~h jenE.::TI T0tE;r, dlo,r die Tat nircht 

ciUsschließlich deshalb begE:ht, um sich für 'je:n eigenE;n GE.:braueh 

Suchtgift oder die Mittel zum Erwerb von Surchtgift odec eines 

psyrhotropen Stoffes zu vE.:rscha Efen, sondern di.;:~ Ta t etwa aUr'1l 

aus purer Gewinnsucht oder s'~llnödem Gewinnstrebt::11 heraus 

Wenn diese Überlegungen aus oben dargelegten Erwägungen zu § 12 

SGe nd('h ha. Auffassung abzult::hnen sind, w..::il damit nur diE; 

,ni ttelschW8re bis schwere Drogcnkri:ninali t.:3 t (HandE:l und 

ßandl.:nbildung) forci(; r t wird und zude:;n na turgE.:tn3 ß dem Begr i f f 
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de~ "Ergebenheit" erhöhtes Auysnmerk zu schenk~n sein wird, was 

in verrnehrtem' Ausmaß die Be fassung von Sachvers tändigen zur 

Folge haben wird, so sind diese Überlegungen beim neu zu 

schaffenden § 16 Abs 2 Z 2, 2. Satz, SMG durchaus zu begrüßen, 

weil in diesem Bereich der DrogenkriminaliUH doch lediglich 

de r: "Kleindealer " tä tig wird, dem der Grundsa tz "heilen s ta t t 

strafen" nach den praktischen Bedürfnissen doch vermehrt zuteil 

w6rden soll. 

Zu §§ 23 a und 23 b SMG: 

Der hier verfolgte Grundsa tz "Therapii2: s ta t t Strafe" is t zu 

begrüßen. 

Inv"iew,~it dies von dE.:r Öffentlir-hkeit in Bezug uuf StrafUiU;r 

im Zusaln;llenhang mit allyem€:in strafbaren Handlungen, vt:.:rstanden 

wird, mag dahingestellt bleiben. 

chch t zu befürworten ist die Ausd(:llnung clE.:S Str.afauf~:)I'hubes auf 

den dein Mißbrauch eines Suchtgiftes ergebenen Verurteilten, der 

mit einer 3 Jahre nicht übersteigenllen Freiheitsstrafe belegt 

wurde. 

AllS e inaanys dargE:leg ten Erwägungen, um SOilli t. nir-ht "die Flur-ht 

in die Ergebenhei t" bei 111 i t tE.:lschv,'eren Drog(;T1kriminellen zu 

förde rn, erscheint u ie Bcibe:hal tuns dl:: (" b i:jhc (' l'Jen RegelunU 

(Freiheitsstrafe bis zu 2 Jahr,::) durchaus angE:bra~ht und wird 

dem Grundsatz "helfen statt strafen" hinl~ngli~h ger~~ht. 

Die Ausdehnung auf Straft~tE:r, diE: aufgrund ihrer Drogen

Ju:-lminalität mit Freiheitßstrafen bis zu 3 Jahren belf.:gt 

w8nkn, en tsprich t nicht E: ine:;n kr imina Ivoli t .lsr:-hen ßedür fnis 

und wird auch von der ßE:völkerung nicht goutü::rt. 

,'·Lit Bl.i(~k auf § 68 a StrafvollzugsG v.ird diese Bestimmullg, 

insbesondere § 68 a Abs I lit b StVG, obsolet. 

(VJi t der Einführung dir:.=:ser 11 3 Jahresgrenze 11 wird dem Grundsatz 

"Therapie statt Strafe", in, überprüportionalem Ausmaß Rechnung 

" 
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9c.:: lrdU<2;n 

C2fdtJr, 

und birgt llü;st:: Re~j(;lun~ 0()'-~1) dl(:r vj . .;::l,ne:}lr di,=, 

daß pot8nti~11e: Iniltelschw8r~ und s"llWe C"c':: 

Drogenkrifllinellt:;: im f-linblit:'k dllf di(:::;e i't,ögl.i.r'hl,eitt::n uni.l c1<2;i\1 

Umstand, d.::!ß dem Ri('ht<::L die-. Kompete:nz d(:r Entscl\E:idun<J, ob 

ein~ stc.tionär~ oder ~int:: ().Jnbulante Psy~hotherdpie durchgeführt 

werden soll, entzogen wurde, doch eher zur leichtfertigen 

I1andhabung mit DrogE:n, insbE:sondE:re schweren Drogen, animiert 

wf:rden. 

Oi:s vor allem auch deshalb, weil konventionelle Unre~hts-

folgen, wiE: e:twa eine 

mit ElicK auf § 180 

tJ(;fürl~hh;:n sind. 

frE: ill(: i tSI::n tz iehenrJ(; Maßnahme, di<2;s aU(~11 

l\bs 5 Z 2 d StPO n..::u, nicht mehr zu 

O(;!l1 Vern<2;hrnen nach hatl1an in Holland bereits unzul'-3ngliche 

Erfahrungen mit derdrtigen Rt::<]elunge::n gE:illdr:'ht und tritt IIIcn 

dor t w:ledE:rum der Drogenkr iln:l;-\d 1i tät E: twas rc:prE:ss i v~r 

ljE:gE:nU\)C:t:"0 

Zu § 24 a Si'1G: 

Die inhal tli('h~ ErwE:i t~rung die:ses Strafaufhebungs~Jrundes auf 

s~mtlich~ verbotswidrig einueführt~n Su~htyifte ist jedenfalls 

zu bt::0rüßt::n und entspricht den Intentiont::n c1E:s im Spren<Jel des 

Landesgerichtes Wels mit Sucht9iftstrdfsa/~hen befaßtE:n Richtc:rs 

und du('h des gef~rtigten ~l2:ferl2:ntt::n und be:sE:itigt das seit 

jeller bestehende Spannungsverh~ltnis zum materiellen Gt::hdlt dt::s 

im Art. 90 Abs 2 8-VG nieclE:rgt:".legtt::n l\nklaYE:grundsatzes, wona('h 

niemdnd U(;(O Zwang zur Sc: 1bs tb(;schuldj gung Llusg~set7.. t wenlen 

uarf. 

Die Aufnahme der psychotrop€:n Stofft:: und Vorläufr::rstofft:: in dLlS 

[it'.;U(: S~G is t bE:grüßenSV-i8rt, wobei Öst.::rreieh hier 

intE:rnationalen Verpflidhtungen na~hkommt. 
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S~hlußbemerkung: 

Mit Ausnahme der o.a. Einw~nde und Bedenken ist das SMG in der 

vorJ.iegenden Fassung sicherlich als Gesetzeswerk anzusehen, das 

den Berlürfnissen der Praxis unJ den mit dem Entwurf verfolgten 

Intt::ntionen gE:re~ht wird. 
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